
Vereins-Satzung    

Feller Maximiner Wein e.V.  

vom 21.03.2012 

 

 

 

 

§ 1 Name, Sitz Eintragung 

Der Verein führt den Namen Feller Maximiner Wein 
Sitz des Vereins ist 54341 Fell 
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.  
Nach der Eintragung führt er den Namenszusatz „e.V." 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

 

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

➢ Der Verein ist ein Zusammenschluss weinliebender Frauen und Männer, die sich dem 
Kulturgut des deutschen Weines, insbesondere des Feller-Weines, verpflichtet fühlen.  

➢ Die Ziele des Vereins sind die Pflege der Weinkultur, die Verbreitung des Wissens über den 
Wein, seiner Geschichte und kulturhistorischen Bedeutung in Deutschland und speziell im 
Anbaugebiet Feller-Tal.   

➢ Darüber hinaus wird der Verein freundschaftliche Beziehungen zu gleich gesinnten 
Vereinigungen in Deutschland und der Welt pflegen. 

➢ Er ist eine Kulturgemeinschaft und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

➢ Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 
➢ Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

http://www.justiz.nrw.de/BS/rechta_z/V/Verein/index.php
http://www.justiz.nrw.de/BS/rechta_z/E/e__V_/index.php


 

 

 

§ 3 Mitgliedschaft  

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Über den in Textform gestellten 

Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung des Aufnahmeantrages bedarf keiner 

Begründung. 

Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern (ordentliche Mitglieder) sowie aus 

Ehrenmitgliedern. 

Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; Fördermitglieder sind 

Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den 

Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. 

Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient 

gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und 

Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an sämtlichen Versammlungen und 

Sitzungen teilnehmen. 

 

  

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt oder Auflösung der 
juristischen Person. 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils 
zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die 
Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder 
Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die 
schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig.  

 

§ 5 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge Aufnahmegebühren und 
Umlagen sowie deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. 



 

 

§ 6 Mitgliederversammlung 

  

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 
die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des 
Vorstandes, Wahl der Kassenprüfern/innen Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
Entscheidung Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich 
diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens 
aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs, einberufen. 
Die Einladung erfolgt  14 Tage vorher schriftlich, per e-Mail oder per Veröffentlichung im örtlichen 
Amtsblatt durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die, 
dem Verein zuletzt bekannten Mitgliedsadresse oder e-Mail-Adresse. 
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 
mindestens 1/3 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.  
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 
angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 
bekanntzumachen. 

Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung wird von einem 
Vorstandsmitglied oder einem von ihr gewählten Versammlungsleiter geleitet. 

Stimmberechtigt sind ordentliche und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. 
Lebensjahrs eine Stimme, die nur persönlich ausgeübt werden darf. 
Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 3/4 der 
anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben 
außer Betracht. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 7 Vorstand   

Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 

1. dem geschäftsführender Vorstand im Sinn des § 26 BGB 
- Vorsitzender/de  
- 2. Vorsitzender/de 
- Schatzmeister/in 

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.  Zwei Vorstandsmitglieder vertreten  
gemeinsam.  
 



 
 

2.  dem erweiterten Vorstand 
 

- 2. Schatzmeiser/in 
- 2. Schriftführer/in 
- Medienwart 
- Bis zu 5 Beisitzern für Sonderaufgaben 

           
Der erweiterte Vorstand ist nicht Vorstand im Sinne des Gesetzes (§ 26 BGB) Er nimmt lediglich die 
Funktionen wahr, die ihm nach der Satzung innerhalb des Vereins übertragen sind. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden sofern sie das 16.Lebensjahr 
vollendet haben (hierzu ist die schriftliche Zustimmung eines  gesetzlichen Vertreters erforderlich). 
Für den  geschäftsführenden Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist die Vollendung des  18. 
Lebensjahres erforderlich. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens fünf Mitglieder des erweiterten Vorstandes anwesend sind oder schriftlich zustimmen. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens zwei 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein 
kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen.  Auf diese Weise bestimmte Vorstandsmitglieder 
bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt. 
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand 
 

§ 8 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von drei Jahr bis zu zwei   Kassenprüfer/innen. 
Wiederwahl ist zulässig. 

§ 9 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an Förderverein Kindergarten Fell,  der   es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.   

 

Fell, 21.03.2012 

Unterschriften Gründungsmitglieder 


